
 

Information  
nach Artikel 13 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSG VO) 

bei Erhebung personenbezogener Daten bei der betroffenen Person 
 

 
Seit dem 25.05.2018 sind in allen EU-Mitgliedsstaaten die Regelungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) anzuwenden. Die nachfolgenden Informationen geben Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten und Ihre Rechte, die sich aus den Datenschutzregelungen ergeben. 
 
Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und in welcher Weise sie genutzt werden, richtet sich maßgeblich nach 
den jeweils von Ihnen beantragten Leistungen bzw. nach der Art der gesetzlichen Aufgabe. 
 

Verantwortlicher    Stadt Oberhausen, Der Oberbürgermeister,  
  Dezernat 5, Fachbereich 3-4-30 KJGD, 
  Tirpitzstr. 19, 46145 Oberhausen 
  Telefon: 0208 / 825-6189,   E-Mail: kjgd@oberhausen.de 

Datenschutzbeauftragte    Stadt Oberhausen, Die behördliche Datenschutzbeauftragte, 
  Schwartzstr. 72, 46045 Oberhausen, 
  Tel.: 0208 / 825-1,   E-Mail: datenschutz@oberhausen.de 

Zweck/e der Datenverarbeitung   
 

- Medizinische Begutachtung bei: 
     Feststellung der Schulfähigkeit, Feststellung des  
     Eingliederungshilfeanspruches, Seiteneinsteigenden, Schulwegtransport,  
     Schulsportbefreiung, Schulausschluss, Schulfehlzeiten, sonderpädagogischer  
     Förderung (AO-SF), Beihilfeleistungen, Ausreiseangelegenheiten, Leistungen  
     nach AsylbLG, Infektionsschutz (IFSG), Adoption 
  -  Befunderhebung und Beratung durch Logopädin / Motopädin 

Wesentliche Rechtsgrundlage/n      Art. 6 Abs. 1 lit. c u. e DSGVO i. V. m. 
- § 54 Abs. 3 Schulgesetz NRW  
- § 1 Abs. 4 Ausbildungsordnung Grundschule (AO-GS) 
- § 12 Abs. 1, 2 u. 3 Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes 

NRW (ÖGDG NRW) 
- § 33 / § 34 Infektionsschutzgesetz 

Verpflichtung zur Bereitstellung 
der Daten, Folgen bei  
Nichtbereitstellung  

- § 54 Abs. 3 Schulgesetz NRW  
- § 60 SGB I (bei Antrag auf Sozialleistungen): wenn Mitwirkung verweigert wird ggf. 

Versagung der Leistung gem. § 66 SGB I 
- Bei Nichtbereitstellung der Daten kann ggf. keine Bearbeitung des Antrages   
  erfolgen 

Empfänger oder Kategorien von  
Empfängern der Daten  
 

  Der Empfängerkreis variiert je nach Untersuchungsanlass. In Betracht kommen: 
- Bereich 3-1 / Kinder, Jugend 
- Bereich 3-2 / Soziales 
- Bereich 3-3 / Schule 
- Bereich 2-4 / Ausländerangelegenheiten 
- Bereich 2-6 / Kommunales Integrationszentrum 
- Bezirksregierung 
- Beihilfestellen 
- Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegen und Schulen 
- Externe Kooperationspartner im medizinischen u. pädagogischen Bereich 

Dauer der Speicherung  
und Aufbewahrungsfristen  
 

  10 Jahre  

Rechte der betroffenen Person  
 

  Von der Datenverarbeitung betroffene Personen haben nach Maßgabe der    
  Artikel 15 - 21 DSGVO folgende Rechte: 

- Recht auf Auskunft über die verarbeiteten personenbezogenen Daten 
- Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten 
- Recht auf Löschung oder Einschränkung der Datenverarbeitung 
- Recht auf Widerspruch gegen die Datenverarbeitung wegen besonderer 

Umstände 
- Recht auf Datenübertragbarkeit 
- Recht auf Beschwerde an die Aufsichtsbehörde bei Datenschutzverstößen 

Zuständige Aufsichtsbehörde    Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW 
  Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf 
  Telefon: 0211 / 38424-0   Fax: 0211 / 38424-10 
  Email: poststelle@ldi.nrw.de   Internet: www.ldi.nrw.de 

             
  Stand: 05/2018                 


